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Einleitung 

Sozialförderung  ist ein Grundanliegen staatlicher Politik und Rechtsetzung. Trotz 
leerer öffentlicher  Kassen hat die Profilierung  durch engagierte Sozialpolitik im 
Kampf um Wählerstimmen erheblich an Bedeutung gewonnen. Kaum eine Partei 
hat sich nicht ein „Mehr" an sozialer Gerechtigkeit auf ihre Fahne geschrieben. 
Dementsprechend wird zur Verwirklichung sozialpolitischer Vorstellungen auf 
Bundes-, Landes- aber auch Gemeindeebene recht beachtliche Aktivität entfaltet. 

Eine Maßnahme der kommunalen Sozialpolitik ist es, die kommunalen Gebühren 
nach der Leistungsfähigkeit der Abgabepflichtigen zu bemessen. Diese Indienstnah-
me des Gebührenwesens für soziale Zwecke diskutieren die Rechtsprechung und 
das Schrifttum schon seit mehr als hundert Jahren. Obgleich es sich um einen Dau-
erbrenner des Gebührenrechts handelt, sind die Ansichten aber keinesfalls festge-
fahren. 

Gerade im letzten Jahrzehnt ist auf diesem Gebiet einiges in Bewegung geraten. 
Die kommunale Praxis zu einer einkommensabhängigen Staffelung  der Kindergar-
tengebühren wurde durch § 90 SGB VII I und die entsprechenden Kindergartenge-
setze der Länder in Gesetzesform gegossen. Das hat wiederum zu einer Flut von 
Entscheidungen geführt.  Lehnte die Rechtsprechung noch zu Ende der achtziger 
Jahre einkommensabhängige Gebührentarife  überwiegend ab, so wird die Zulässig-
keit derartiger Vergünstigungen heute zumeist grundsätzlich bejaht. Selbst das Bun-
desverfassungsgericht  hat unlängst in diese Richtung Stellung bezogen. Ungeachtet 
einer sich formierenden herrschenden Meinung für einkommensabhängige Kinder-
gartengebühren bleiben jedoch viele Einzelfragen unbeantwortet. Dies mag daran 
liegen, daß die rechtlichen Probleme sozialer Gebührenstaffelungen  äußerst viel-
schichtig sind. Sie verschärfen  sich zudem auf kommunaler Ebene. Die Gemeinden 
sind bei der Gebührenerhebung nicht nur an verfassungsrechtliche  Vorgaben gebun-
den, sondern haben überdies bundes- und landesrechtliche Vorschriften  zu beach-
ten, mit denen das kommunale Gebührenrecht weiter ausgestaltet wird. 

Insgesamt muß man feststellen, daß es an umfassenden Untersuchungen fehlt, die 
auf sämtliche Aspekte einer sozialen Bemessung kommunaler Gebühren eingehen 
und der neueren Entwicklungen in Gesetzgebung, Rechtsprechung und Literatur 
Rechnung tragen. Mit der vorliegenden Arbeit soll diese Lücke geschlossen werden. 

Der Gang der nachfolgenden Untersuchung ist dadurch bestimmt, daß für die Zu-
lässigkeit kommunaler Gebührenstaffelungen  sowohl das Grundgesetz als auch 
bundesrechtliche Sozialgesetze und die Kommunalabgaben- und Kindergartenge-
setze der Länder eine Rolle spielen. Es wird deswegen zwischen verfassungsrecht-
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liehen und einfachgesetzlichen Grenzen kommunaler Handlungsspielräume ge-
trennt. 

Den Schwerpunkt der Arbeit bilden die verfassungsrechtlichen  Fragen. Von die-
sen ausgehend wird zunächst untersucht, ob die Kommunen überhaupt die Kompe-
tenz für eine sozialpolitisch motivierte Bemessung ihrer Gebühren besitzen. Danach 
wird erläutert, ob sich eine soziale Tarifgestaltung in den Grenzen hält, die das 
Grundgesetz für die Gebührenbemessung zieht. Zu klären ist dabei, inwieweit der 
Gebührenbegriff  und etwaige Gebührenbemessungsprinzipien Verfassungsrang  be-
anspruchen können und einer sozialen Ausgestaltung der Abgabe entgegenstehen. 
Dem folgt eine Auseinandersetzung mit der Frage, inwiefern der Gleichheitssatz die 
Gewährung und Ausgestaltung sozialer Gebührentarife  beschränkt. In diesem Zu-
sammenhang wird auch auf die neueren Entwicklungen der Gleichheitsdogmatik 
eingegangen. 

Bei der hieran anschließenden Untersuchung der einfachgesetzlichen Grenzen 
wird zunächst auf § 90 SGB VIII eingegangen und geklärt, ob andere bundesrecht-
liche Sozialgesetze implizite Beschränkungen für kommunale Sozialtarife beinhal-
ten. Im Rahmen der landesrechtlichen Vorgaben bleibt zu untersuchen, in welchem 
Maße das Kommunalabgabengesetz NW eine soziale Gebührenbemessung zuläßt. 
Zum Ende der Arbeit wird noch die Sonderregelung des § 17 GTK NW näher be-
leuchtet. 

Bevor jedoch auf diese rechtlichen Fragestellungen eingegangen wird, soll ein 
Grundlagenteil aufzeigen, daß kommunale Gebühren in erster Linie ein Finanzie-
rungsinstrument sind, jedoch durch entsprechende Ausgestaltung ihres Tarifs als 
Mittel der Sach- und Sozialpolitik eingesetzt werden können. Darüber hinaus wer-
den die historischen Grundlagen eines sozialen Abgabenwesens betrachtet und die 
Entwicklungen des Meinungsstandes zu sozialen Gebührentarifen  dargestellt. 



Teil  1 

Grundlagen 

A. Die Funktionen kommunaler Gebühren 

I. Kommunale Gebühren 
als Finanzierungsinstrument 

Kommunale Leistungen werden von uns jeden Tag wahrgenommen. Die Wasser-
versorgung und Müllentsorgung, der Betrieb der Straßenbahn, das Unterhalten von 
Kindergärten, Schwimmbädern, Bibliotheken, Theatern und Museen ist eine Ange-
legenheit der örtlichen Gemeinschaft, für deren Erfüllung die Gemeinde verant-
wortlich ist. Zur Bewältigung dieser vielfältigen Aufgaben muß die finanzielle Lei-
stungsfähigkeit der Gemeinden sichergestellt sein. Die Selbstverwaltungsgarantie 
in Art. 28 Abs. 2 GG beinhaltet daher nach überwiegender Auffassung  ein Recht auf 
angemessene Finanzausstattung.1 Das Grundgesetz trägt dem Finanzbedarf  der Ge-
meinden darüber hinaus Rechnung, indem es ihnen an anderer Stelle diverse Ein-
nahmen garantiert. Art. 106 Abs. 5 und 5 a und auch Abs. 7 GG beteiligen die Ge-
meinden beispielsweise am Ertrag der Einkommens- und Umsatzsteuer. Art. 106 
Abs. 6 GG weist ihnen das Aufkommen aus den Realsteuern sogar alleinig zu und 
verleiht ihnen zusätzlich ein Hebesatzrecht.2 

Es bestehen aber nicht nur diese verfassungsrechtlich  verbürgten Finanzgaran-
tien. Die Länder haben den Kommunen zudem das Recht eingeräumt, ihre Aufga-
ben auch über eigene Abgaben zu finanzieren.3 In den von ihnen geschaffenen  Kom-

1 Vgl. bspw., Jarass/Pieroth-Pieroth, Art. 28 GG Rdn. 14; Gern, Rdn. 661; Stober, S. 83 f; Wi-
nands, JuS 1986, 942f; Brinkmeier, S. 5; P. Kirchhof,  HKWP VI, S. 1 ff,  offengelassen  in 
BVerfGE 83, 363 (386); 71,25 (36f); vgl. auch NdsStGH, DÖV 1998, 382ff;  1995,994ff,  wo 
betont wird, daß ein solches Recht zumindest aus Art. 57 Abs. 4, 58 NdsVerf.  folgt. 

2 Der durch Änderungsgesetz vom 4.8.1997 eingefügte Art. 28 Abs. 2 S. 3 HS. 2 GG garan-
tiert nunmehr, daß den Gemeinden jedenfalls eine wirtschaftsbezogene, mit Hebesatzrecht aus-
gestattete Steuerquelle zur Verfügung stehen muß. Ein neuer finanzverfassungsrechtlicher  Tat-
bestand ist hierdurch allerdings nicht geschaffen  worden, vgl. Sachs-Niehaus, Art. 28 GG 
Rdn. 70; Maunz/Dürig/Herzog-Scholz, Art. 28 GG Rdn. 84 d; von Münch/Kunig-Löwer, Art. 28 
GG Rdn. 88 ff. 

3 Vereinzelt wird angenommen, ein solches Recht folge nicht erst aufgrund staatlicher Ver-
leihung, sondern bereits direkt aus Art. 28 Abs. 2 GG, vgl. Holzkämper, S. 8 m. w. N.; Tiede-
mann, DÖV 1990,1 (7); Mohl, S. 47 ff.  Begründet wird dies damit, daß von einer durch Art. 28 
Abs. 2 GG verbürgten eigenverantwortlichen Aufgabenerfüllung  nur die Rede sein könne, 

2 Schumacher 


